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06-2023 VVP Versicherungsvermittlung 
professionell

Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Alles Wichtige zur Lohnsteuer und Sozialversicherung:

LGP bringt zusammen, 
was zusammengehört

Alles Wichtige zur Lohnsteuer und Sozialversicherung:

LGP bringt zusammen, 
was zusammengehört

Praktiker in der Lohn- und Gehaltsabrechnung müssen sich in lohnsteuerlichen 
Fragen genauso auskennen wie in der Sozialversicherung und im entgeltbezogenen 
Arbeitsrecht. LGP Löhne und Gehälter professionell spart Ihnen hier wertvolle Zeit: 
Statt aufwendig in verschiedenen Quellen zu suchen, erhalten Sie alle Informationen 
aus einer Hand – kompakt, praxisnah und auf den Punkt gebracht.

Eva Köstler
Stv. Chefredakteurin

 LGP   Löhne und Gehälter 
professionell 

Kombi-Abo: Print, Online, Mobile
monatlich  17,90  €
inklusive Versand und Umsatzsteuer

Digital-Abo: Online, Mobile
monatlich  14,20  €
inklusive Umsatzsteuer

Kündigungsfrist
jederzeit zum Monatsende

 LGP _Anzeige_4c

	▶ Nachhaltigkeit
eSG: Abfragepflichten nun auch für § 34f- und § 34h-Vermittler 

| Auch Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater ge-
mäß § 34f und § 34h GewO unterliegen seit dem 20.04.2023 der Pflicht, im 
Rahmen der Anlageberatung zu Finanzanlageprodukten Informationen 
über die Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden zu erfragen und diese bei 
der Eignungsbeurteilung zu berücksichtigen. Dazu wurde nun die Finanz-
anlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) geändert. |

Hintergrund | Konkret wird in § 11a Abs. 3 S. 3 FinVermV der starre Verweis 
auf die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 in einen dynamischen Verweis 
auf die jeweils geltende Fassung der Delegierten Verordnung geändert. Da-
mit wird ein bisher bestehender Fehler korrigiert; der hatte bis dato dazu 
geführt, dass seit dem 02.08.2022 zwar Banker, Vermögensverwalter, Finanz-
dienstleister unter einem Haftungsdach und auch Versicherungsvermittler 
die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abfragen und dazu passende 
Produkte empfehlen müssen – jedoch nicht nach § 34f und § 34h GewO Zuge-
lassene.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Verordnung zur Änderung der Gewerbeanzeigeverordnung und der Finanzanlagenver-
mittlungsverordnung, BGBl. vom 19.04.2023 → Abruf-Nr. 234821

finVermV ist mit 
Wirkung zum 
20.04.2023 geändert

	▶ Geschenke/Sachzuwendungen
Aufteilung der Kosten für Business-Seats – frage zum Werbeanteil

| Ein Leser fragt: Weist der Arbeitgeber nach, dass bei VIP-Logen im Rah-
men der vertraglich vereinbarten Gesamtleistungen auch Werbeleistungen 
erbracht werden, kann für die Aufteilung des Gesamtbetrags der 
40:30:30-Aufteilungsmaßstab für Werbung, Bewirtung und Geschenke an-
gewendet werden. Wie hoch muss der Werbeanteil bei Business-Seats sein, 
damit die 40:30:30-Aufteilung angewandt werden kann? Steuerberaterin 
Susanne Weber von der WTS beantwortet die Frage nachfolgend. |

Antwort | Bei Business-Seats sind im Regelfall im Gesamtbetrag der Auf-
wendungen nur die Leistungen Eintrittskarten/Rahmenprogramm (steuer-
lich: Zuwendung) und Bewirtung enthalten. Dieser Gesamtbetrag ist sachge-
recht aufzuteilen (ggf. pauschal mit 50 Prozent für Geschenke und 50 Prozent 
für Bewirtung). Weist der Steuerpflichtige allerdings nach, dass im Rahmen 
der vertraglich vereinbarten Gesamtleistungen auch Werbeleistungen er-
bracht werden, kann für die Aufteilung des Gesamtbetrags der Aufteilungs-
maßstab der Rz. 14 des VIP-Logen-Erlasses vom 22.08.2005 (Az. IV B 2 – S 
2144 – 41/05, Abruf-Nr. 130700) angewendet werden. Der Anteil für Werbung 
in Höhe von 40 Prozent ist dann als Betriebsausgabe zu berücksichtigen. Al-
lerdings muss die Werbung die Voraussetzungen des sog. Sponsoring-Erlas-
ses erfüllen, d. h. es muss eine deutliche Sichtbarkeit des Unternehmens 
nach außen bestehen.

Leser fragen – 
VVP antwortet


